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Größere Energieunter-
nehmen dürfen nicht an
Energiegemeinschaften
teilnehmen ADOBE STOCK 2; APA

Energie aus der
Gemeinschaft

FRAGE& ANTWORT.Sogenannte Energie-
gemeinschaften versprechen günstigere
Stromtarife und geringere Netzabgaben.

Welche Regeln dabei gelten.

Energiegemeinschaften sind
nach demBekenntnis der

Politik ein wichtiger Faktor auf
dem Wegzur Energiewende.
 Mit demaktuell geplanten
EIWG2025, demElektrizitäts-
Wirtschaftsgesetz, dessen
Umsetzung jetzt wieder Fahrt
aufgenommen hat, sollen sie
weiter gestärkt werden, wobei
ein schriftlicher Gesetzesent-
wurf noch nicht publiziert
wurde , sagt die Grazer An-
wältin Stefanie Werinos, Part-
nerin bei PHHRechtsanwält:in-
nen. Österreich habe eine gute
Basis geschaffen, umEnergie-
gemeinschaften zu fördern. Das
kommende Gesetz solle die
Probleme, die bisher in der
Praxis aufgetreten sind, elimi-
nieren, sagt die Expertin für
öffentliches Wirtschaftsrecht
mit dem Schwerpunkt Umwelt-
und Planungsrecht.

1 Wie können Energie-
gemeinschaften organi-

siert sein?
ANTWORT:Grundsätzlich sind
zwei Modelle möglich: Erneuer-
bare-Energie-Gemeinschaften
und Bürgerenergiegemein-
schaften. Die Hauptunterschie-
de zwischen beiden sind, wie
Werinos erklärt, die Lokalität
und die Energieform. Eine Er-
neuerbare-Energie-Gemein-
schaft kann alle erneuerbaren
Energien gemeinsam
nutzen, unter der Prä-
misse, dass es sich um
eine lokale Anlage
handelt, die alle Mit-
glieder auf kurzem
Wegmit der produzier-
ten Energie versorgt.
Dazu können sich
natürliche Personen,
Gemeinden, Unterneh-
men und juristische

juristische
Personen des öffent-
lichen Rechts zusammenschlie-
ßen, um etwa gemeinsam die
Energie einer Biomasseanlage,
ein Windkraftwerk oder eine
PV-Anlage zu nutzen. Im Ge-
gensatz dazu geht es bei einer
Bürgerenergiegemeinschaft
ausschließlich um Strom, es
gibt jedoch keine räumliche
Begrenzung. Rechtlich gesehen
sind, so Werinos, beide Energie-
gemeinschaften ähnlich aus-
gestaltet.  Ihr Hauptzweck darf
nicht in der Erwirtschaftung
von Gewinnen liegen, sondern
vorrangig darin, ihren Mit-
gliedern oder den Gebieten, in

denen sie tätig ist,
ökologische, wirt-
schaftliche oder sozial-
gemeinschaftliche
Vorteile bei der Ener-
gieversorgung zu brin-
gen. Sie müssen damit
gemeinnützig sein. 

2 Amhäufigsten
treten Energie-

gemeinschaften als
Vereine oder Genos-

senschaften auf. Wann
empfiehlt sich welches
Modell?

ANTWORT: Beide Rechtsformen
haben den Vorteil, dass sie sich
für gemeinnützige Zwecke sehr
gut eignen, wie Werinos sagt.
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Vereine hätten den Vorteil,
dass sie in der Gründung und
der Organisation wenig Auf-
wand und Kosten verursachen.
Zudem gebe es bei der Besteue-
rung eine Begünstigung bei
Gemeinnützigkeit.  Auch die
vereinfachten Rechnungs-
legungsvorschriften sprechen
für die Gründung eines Ver-
eins. Allerdings, und das sei
gerade bei einer Energieanlage
ein Nachteil, haften die Ver-
einsorgane für die Schulden des
Vereins. Eine Genossenschaft
hingegen kann mit einer Be-
schränkung der persönlichen
Haftung der Leitungsorgane
versehen sein. Dafür gibt es
aber einen höheren Aufwand in
der Gründung und Organisati-
on, wie die Anwältin erklärt.
 Alle Genossenschaften sind
zwingend Mitglied in einem
Revisionsverband, und sie ha-
ben die Verpflichtung, einen
Jahresabschluss zu erstellen
sowie alle zwei Jahre eine Revi-
sion durchführen zu lassen. 
Diese erhöhten Berichtspflich-
ten würden aber auch ein eng-

maschigeres Monitoring er-

möglichen.  Eine finanzielle
Schieflage wird damit wohl
eher erkannt als in einem Ver-
ein. Welche Form wann ge-

eignet ist, hänge aber sicher
von den handelnden Personen,
der Größe der Energiegemein-
schaft und der Größe der Ener-
gieanlage ab.

3 Welche Hürden tun sich
bei der Gründung auf?

ANTWORT:Werinos weist da-
rauf hin, dass sich in der Praxis
gezeigt habe, dass es gerade bei
größeren Energieanlagen auf
mehr ankommt als auf Idealis-
mus. Nicht zu unterschätzen
seien etwa der Aufwand und

die Kosten für die Errichtung,
den Betrieb und das Manage-
ment solcher Energiegemein-
schaften. Zudemhabe die Ener-
giegemeinschaft auch folgende
Pflichten: Bereitstellen des

Netzwerkbetriebs, Betrieb der
Anlage, Verkauf des überschüs-
sigen Stroms und Einspeisung
ins Netz, Abrechnung.  Es
braucht also Personen im Vor-
stand dieser Energiegemein-
schaften, die ein entsprechen-
des Know-how haben. Oder die
Energiegemeinschaft kauft
sich externes Know-how ein,
etwa durch einen professionel-
len Errichter und Betreiber. 
Auch brauche es für einen
professionellen Betrieb eine
gewisse Größe, bei PV-Anlagen
sei in etwa von zumindest
10.000 Quadratmeter Fläche
auszugehen.

4 Welche Steuervorteile
sind für Energiegemein-

schaften vorgesehen?

ANTWORT:Durch die Gemein-
nützigkeit gibt es Steuervor-
teile bei Vereinen. Für Genos-
senschaften nennt Werinos
folgende Vorteile:  Sie pro-

fitieren bei Abgaben wie Um-
satzsteuer, Elektrizitätsabgabe
und Ökostromförderbeitrag für
die lokale Stromübertragung
innerhalb von den Energie-
gemeinschaften sowie von der
Abschreibung der Anlage. 
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